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1. Einreichphase 

 

Anfangstermin  01.03.2026 

Schlusstermin 15.05.2026 

 

Anträge sind ausnahmslos über das elektronische Abwicklungssystem für Förderungen (ATES 

2021) fristgerecht einzureichen. 

2. Formalcheck und 
Begutachtung 

 

Eingangsprüfung und Festlegung Kosten-

anerkennungsstichtag durch die Standortagentur Tirol 

Mai – Juni 2026 

Begutachtung durch externe Fachgutachter  Juli – September 2026 

Detailprüfung durch die Standortagentur Tirol Oktober - November 2026 

3. Entscheidungssitzung und 
Vertragserstellung 

 

Entscheidungssitzung des Förderungsgremiums der 

Standortagentur Tirol (Zusage/Absage) 

Dezember 2026 

Vertragserstellung Jänner 2027 
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4. Förderzeitraum und Laufzeit 

 

Frühester Förderbeginn 01.03.2026 

Letztmögliches Förderende 31.12.2028 

Maximale Laufzeit 24 Monate 

 

Ein Förderbeginn ist grundsätzlich ab dem Tag der Antragstellung möglich, sofern alle 

Antragsunterlagen vollständig vorliegen. Derartige vorzeitige Projektstarts erfolgen jedoch auf 

eigenes Risiko und begründen vor der Förderentscheidung keinen Rechtsanspruch 

auf Förderung. 

Der reguläre Förderbeginn ist für Jänner 2027 vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fristen für die Einreichung, der frühestmögliche Förderbeginn, das letztmögliche 

Förderende sowie die maximale Projektlaufzeit sind fix vorgegeben. Zeitliche Abweichungen in 

den weiteren Prozessschritten (z. B. Begutachtung, Entscheidungssitzung, Vertragserstellung) 

sind jedoch organisatorisch oder verfahrensbedingt möglich. 


